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Amtl iche  Bekanntmachungen

Bundeseinheitlich anzuwendende Laborquote „Q“ für das 2. Halbjahr 2015  
entsprechend den Vorgaben der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV)  
gemäß § 87 b Abs. 4 SGB V (Artikel 1, Nr. 24 GKV-VStG) zur Honorarverteilung 
durch die Kassenärztlichen Vereinigungen

Entsprechend den Vorgaben der KBV Teil E Nr. 1.1 erfolgt die Ermittlung der anzuwendenden Abstaffe-
lungsquote „Q“ für laboratoriumsmedizinische Untersuchungen der Abschnitte 32.2 und 32.3 durch die KBV. 

Die Abstaffelungsquote „Q“ für das 2. Halbjahr 2015 beträgt 91,58 %.

Die Ermittlung der Vergütung der Gebührenordnungspositionen der Abschnitte 32.2 und 32.3 mit Ausnahme 
der Gebührenordnungspositionen 32025 bis 32027, 32035 bis 32039, 32097, 32150 sowie 32880 bis 32882 
erfolgt, indem die Preise der regionalen Euro-Gebührenordnung mit der bundeseinheitlichen Abstaffe-
lungsquote „Q“ gemäß Teil E der Vorgaben der KBV zur Vergütung laboratoriumsmedizinischer Leistungen  
multipliziert werden.

Entsprechend Pkt. 3.4.2 der Vorgaben der KBV Teil E findet vorgenannte Quote „Q“ insofern Anwendung 
auf die Referenzfallwerte gemäß Pkt. 3.5.3 der Vorgaben der KBV Teil E, als dass diese mit der Quote „Q“ 
multipliziert werden. Im Ergebnis ergeben sich folgende Referenzfallwerte.

Arztgruppe mit Quote „Q“ multiplizierter Referenz-Fall-
wert entsprechend KBV neu

Rheumatologen, Endokrinologen 36,63 Euro

Nuklearmediziner, Hämatologen 19,23 Euro

Dermatologen, Gynäkologen, Pneumologen, Urologen 3,66 Euro

Änderungen der Notdienstordnung der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen

Die Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen hat in ihrer Sitzung am 3. Juni 2015 
folgende Änderungen/Ergänzungen der Notdienstordnung der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen be-
schlossen:

Eine Lesefassung der geänderten Notdienstordnung finden Sie als Anlage 1 und im Internetportal der KV 
Thüringen unter www.kvt.de.

§ 5 Einteilung

Abs. 1 Satz 2 wird um einen Halbsatz ergänzt: 

1. 	Die Einteilung der Ärzte zum ärztlichen Notdienst soll im Voraus für die Dauer von 3 Monaten vorge-
nommen werden. Eine gleichmäßige Dienstverteilung aller am ärztlichen Notdienst teilnehmenden Ärzte 
muss gewährleistet sein, insbesondere an gesetzlichen Feiertagen, am 24.12., 31.12. und Brücken-
tagen. Die Einteilung einer zugelassenen Einrichtung nach § 311 Abs. 2 SGB V und § 95 Abs. 1 SGB 
V erfolgt in dem Umfang, wie dies der Zahl der in ihnen tätigen Ärzte entspricht. Die Einteilung einer 
Berufsausübungsgemeinschaft (BAG) erfolgt in dem Umfang, wie dies der Zahl der dort tätigen Ärzte 
entspricht. Das Gleiche gilt auch für BAG im Rahmen des Jobsharing und angestellte Ärzte im Rahmen 
des Jobsharing nach § 101 Abs. 1 Nr. 4 und 5 SGB V.
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